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Suche nach Lösungen für globale Probleme, zum Beispiel
Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,
der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Förderung einer
Kultur des Friedens durch Dialog und Zusammenarbeit, der
Entkolonialisierung, der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, des Terrorismus, des Kapazitätsaufbaus, der Gesundheit
wie etwa der Bekämpfung pandemischer und endemischer
Krankheiten, der Nothilfe und der Rehabilitation sowie der
technischen Zusammenarbeit, auch weiterhin zu kooperieren;

6. ersucht die Sekretariate der beiden Organisationen,
ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der sozialen und
wirtschaftlichen Probleme zu verstärken, die die Bemühun-
gen der Mitgliedstaaten um die Beseitigung der Armut, die
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung und die Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele beeinträchtigen;

7. begrüßt die Bemühungen der Vereinten Nationen
und der Organisation der Islamischen Konferenz, die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Organisationen in Bereichen
von gemeinsamem Interesse weiter zu verstärken und innova-
tive Wege zur Verbesserung der Mechanismen dieser Zusam-
menarbeit zu prüfen und zu erkunden;

8. begrüßt außerdem die Zusammenarbeit zwischen
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz und ihren Fach- und
angeschlossenen Institutionen bei der Förderung der Süd-
Süd-Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Inter-
esse;

9. begrüßt und anerkennt die fortlaufende Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation
der Islamischen Konferenz auf dem Gebiet der Friedens-
schaffung, der vorbeugenden Diplomatie, der Friedenssiche-
rung und der Friedenskonsolidierung und nimmt Kenntnis
von der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Organi-
sationen beim Wiederaufbau und bei der Entwicklung in Af-
ghanistan, Bosnien und Herzegowina und Sierra Leone;

10. begrüßt die Bemühungen der Sekretariate der beiden
Organisationen, den Informationsaustausch, die Koordinie-
rung und die Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsa-
mem Interesse auf politischem Gebiet zu verstärken und die
praktischen Modalitäten dieser Zusammenarbeit auszuarbei-
ten;

11. begrüßt außerdem die regelmäßig stattfindenden
Begegnungen auf hoher Ebene zwischen dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz sowie zwischen hoch-
rangigen Vertretern der Sekretariate der beiden Organisatio-
nen und legt ihnen nahe, an wichtigen Tagungen der beiden
Organisationen teilzunehmen;

12. legt den Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu-
sammenarbeit mit den Nebenorganen und Fach- und ange-
schlossenen Institutionen der Organisation der Islamischen
Konferenz, insbesondere auf dem Gebiet der Wissenschaft
und Technologie, der Hochschulbildung, der Gesundheit und
der Umwelt, weiter auszubauen, indem sie Kooperationsab-
kommen aushandeln und für die notwendigen Kontakte und

Begegnungen zwischen den jeweiligen Koordinierungsstel-
len für die Zusammenarbeit in den Schwerpunktbereichen,
die für die Vereinten Nationen und die Organisation der Isla-
mischen Konferenz von Interesse sind, sorgen;

13. fordert die Vereinten Nationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
die federführenden Stellen, nachdrücklich auf, der Organisa-
tion der Islamischen Konferenz und ihren Nebenorganen und
Fach- und angeschlossenen Institutionen im Interesse einer
verbesserten Zusammenarbeit mehr technische und sonstige
Hilfe zu gewähren;

14. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten
Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koor-
dinierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen und der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz und ihren Nebenorga-
nen und Fach- und angeschlossenen Institutionen im Dienste
der gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf
politischem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, huma-
nitärem und wissenschaftlichem Gebiet;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über den Stand der
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten;

16. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation der Isla-
mischen Konferenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/115

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 5. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.46 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Albanien, An-
dorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bangladesch, Belarus,
Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica,
Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti,
Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha,
Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta,
Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Samoa, San Marino, Schweden, Senegal, Serbien, Slowa-
kei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sudan, Thailand, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

63/115. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/224 vom 20. De-
zember 2006 über die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
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ten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer
Waffen,

nach Erhalt des Jahresberichts 2006 und des Berichtsent-
wurfs 2007 der Organisation für das Verbot chemischer Waf-
fen über die Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Ein-
satzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher
Waffen222,

1. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht 2006 und
dem Berichtsentwurf 2007 der Organisation für das Verbot
chemischer Waffen, den ihr Generaldirektor in ihrem Namen
vorgelegt hat222;

2. begrüßt den erfolgreichen Abschluss der vom 7. bis
18. April 2008 in Den Haag abgehaltenen zweiten Sonderta-
gung der Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung der
Wirkungsweise des Chemiewaffenübereinkommens und ihre
wichtigen Ergebnisse, einschließlich des Konsensschlussbe-
richts223, in dem auf alle Aspekte des Übereinkommens einge-
gangen wurde und wichtige Empfehlungen für seine weitere
Durchführung abgegeben wurden;

3. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation für das
Verbot chemischer Waffen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/116

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 10. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.54, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung.

63/116. Sechzigster Jahrestag der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte

Die Generalversammlung

verabschiedet die nachstehende Erklärung:

Erklärung zum sechzigsten Jahrestag der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte

Wir, die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, begehen
heute den sechzigsten Jahrestag der Verabschiedung der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ein von allen
Völkern und Nationen zu erreichendes gemeinsames Ideal
auf dem Gebiet der Menschenrechte darstellt. Seit ihrer Ver-
abschiedung ist sie eine Quelle der Inspiration, die Frauen
und Männer auf der ganzen Welt dazu befähigt hat, ihre ange-
borene Würde und ihre Rechte ohne jede Diskriminierung
geltend zu machen. Sie ist und bleibt eine Quelle der fort-
schreitenden Entwicklung aller Menschenrechte.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist eine
Aufforderung an uns, die Würde, die Freiheit und die Gleich-
heit aller Menschen anzuerkennen und zu achten. Wir begrü-
ßen die von Staaten unternommenen Anstrengungen, alle
Menschenrechte für alle zu fördern und zu schützen. Wir
müssen danach streben, die internationale Zusammenarbeit
und den Dialog zwischen den Völkern und Nationen auf der
Grundlage der gegenseitigen Achtung und Verständigung zu
verbessern, um dieses Ziel zu erreichen. 

In einer Welt des ständigen Wandels dient uns die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte nach wie vor als ein
wichtiger ethischer Wegweiser bei der Bewältigung der Her-
ausforderungen, denen wir uns heute gegenübersehen. Die
Menschenrechte sind die lebendige, treibende Kraft, die uns
in dem gemeinsamen Ziel vereint, die mannigfachen Übel zu
beseitigen, unter denen unsere Welt leidet. Wir verpflichten
uns auch weiterhin auf die Entwicklung und die international
vereinbarten Entwicklungsziele und sind der Überzeugung,
dass ihre Erfüllung wesentlich zum Genuss der Menschen-
rechte beitragen wird.

Wir beklagen, dass die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten noch nicht in allen Teilen der Welt vollständig und all-
gemein geachtet werden. Kein Land oder Hoheitsgebiet kann
behaupten, dass dort alle Menschenrechte uneingeschränkt zu
allen Zeiten und für alle verwirklicht worden sind. Nach wie
vor leiden Menschen unter der Vernachlässigung und Verlet-
zung ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wir loben
den Mut und das Engagement aller Frauen und Männer welt-
weit, die ihr Leben der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte gewidmet haben. 

Wir alle haben die Pflicht, stärkere Anstrengungen zu un-
ternehmen, um alle Menschenrechte zu fördern und zu schüt-
zen und alle Menschenrechtsverletzungen zu verhüten, zu be-
enden und wiedergutzumachen. Wir müssen jedem die Chan-
ce geben, sich über alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
zu informieren und sie besser zu verstehen. Wir müssen den
Pfeiler Menschenrechte der Vereinten Nationen weiter stär-
ken, so wie wir es mit der Schaffung des Menschenrechtsrats
getan haben. 

Heute erklären wir, die Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, erneut, dass wir uns nicht vor dem Ausmaß dieser
Herausforderung scheuen werden. Wir bekräftigen unsere
Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass alle Menschenrechte,
die ja allgemein gültig, unteilbar und miteinander verknüpft
sind und einander bedingen und verstärken, für alle uneinge-
schränkt verwirklicht werden. 

RESOLUTION 63/134

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.52 und Add.1, eingebracht von: Argentinien, Armenien,
Australien, Botsuana, Brasilien, Guyana, Indien, Japan, Kanada,
Namibia, Neuseeland, Philippinen, Russische Föderation, Singa-
pur, Südafrika, Thailand, Türkei, Ukraine, Vereinigte Staaten von
Amerika.

222 Siehe A/63/155.
223 Siehe Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Doku-
ment RC-2/4.




